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EINSCHREIBEN Alex W. Brunner
An den Kommandanten der
Kantonspolizei Glarus
Markus Denzler
Spielhof 12, Postfach 365
8750 Glarus

Architekt HTL
c/o Bahnhofstrasse 210
CH-[8620] Wetzikon
Telefon +44 930 62 33

Datum: 29. April 2021
Post Code: 98.00.862200.00305054

Übertretungsanzeige, Radar-Nummer 100469791, vom 24.03.2021
Meine Bedingungen zu Ihrem Angebot

Grüezi Herr Denzler

Sie haben mir die genannte Übertretungsanzeige zugestellt. Am 6. April habe ich mich nach den han-
delsrechtlichen Angaben sowie deren hoheitliche Legitimation der Privatfirma Kantonspolizei erkun-
digt. Mit Schreiben vom 20. April 2021 teilt mir Adj Ackermann mit, dass Sie meine Ausführungen zur
Kenntnis genommen hätten, gehen jedoch davon aus, dass ich die Busse bezahlen werde, ansonsten
eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft erfolge.

In meinem Schreiben vom 14. April habe ich Ihnen und Ihren Kollegen den Sachverhalt bezüglich der
Behörden und Ämter als Firmen genügend erklärt.

Wenn ich das Schreiben von Adj Ackermann betrachte, so zeigten Sie kein Interesse, meinen Hinweis
in die Tat umzusetzen und den Weg der Rechtmässigkeit zu beschreiten. Ganz im Gegenteil. Das was
darin  ausgesprochen  wurde  ist  schlicht  eine  Nötigung  und  damit  eine  Handlung  gegen  den  Schrei-
benden, wie ich es ihnen in meinen Bedingungen bekannt gemacht habe.

Deshalb sehe ich mich gezwungen, Ihnen meine ergänzenden Bedingungen bekannt zu machen:

1. Sollten Sie die Angelegenheit der nicht bezahlten Übertretungsanzeige den Strafverfolgungsbe-
hörden übergeben, so fallen mit dem Versand bzw. der Abgabe der Unterlagen für folgende Funk-
tionsträger nachstehende Pönalen an:
a. Die Pönalen der verschiedenen Funktionäre für alle Handlungen entsprechen dem Schreiben

vom 14. April 2021
b. Zusätzlich zu diesen Pönalen werde ich meinen Aufwand in einem Strafverfahren pro Stunde

abrechnen. Der Stundenansatz beträgt 50 Gramm Gold.
c. Damit das Verfahren zügiger von statten geht, setzte ich ab 5. Mai 2021 eine Gebühr pro Ka-

lendertag fest. Die Gebühr endet, wenn Sie (oder Ihre Nachfolger) ausdrücklich auf das Inkasso
verzichten und die Busse abschreiben sowie eine allfällige Strafanzeige zurückziehen, bzw. eine
Strafermittlung abgeschrieben ist. Sollte ein Betreibungsbegehren in die Wege geleitet worden
sein, so läuft die Frist weiter, bis die Betreibung aus dem Register getilt ist, nicht einfach für
Dritte nicht einsehbar. Bei Letzterem will ich selbst die Kontrolle vornehmen. Erst wenn ich
mich davon selber überzeugen konnte, werde ich die Gebühr für beendet erklären, ansonsten
läuft diese Gebühr bis an mein Lebensende. Sie beträgt zwei Kilogramm Gold pro Kalendertag.
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Ich bitte Sie um Kenntnisnahme und erwarte ich Ihre Stellungnahme.

Adieu

Mensch :Alex W. :Brunner, a.r.


